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Rede des Österr. Delegierten Mag. Michael Krispl

Sehr geehrte Frau Kommissarin!

Sehr geehrter Herr Präsident!

Sehr geehrte Damen und Herrn Abgeordnete zum Europäischen Parlament!

Sehr geehrte Damen und Herrn Delegierte!

Die bislang wohl größte behindertenpolitische Herausforderung und zugleich eines der wichtigsten Ziele, das auch im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 verfolgt werden muss, ist die Schaffung einer umfassenden Nichtdiskriminierungsgesetzgebung für Menschen mit Behinderungen.

Wenn wir einen Vergleich der diesbezüglichen Antidiskriminierungsgesetzgebungen in Europa anstellen, so ist doch sofort evident, dass die Antidiskriminierungsniveaus der Europäischen Staaten sehr unterschiedlich sind, ja man muss sogar feststellen, dass jene Eckpunkte einer effektiven Antidiskriminierungsgesetzgebung für Menschen mit Behinderungen, nämlich das Verbot unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung, die Möglichkeit einer Bevorzugung zum Zweck des Nachteilsausgleichs, inhaltlich klar geregelte Gleichstellungsrechte, effiziente Rechtsschutzinstrumente in Form behördlicher Verfahren, umfangreiche Sanktionsmöglichkeiten mit Verhaltensanordnungsrechten, Unterlassungsansprüchen, materiellem und immateriellem Schadenersatzanspruch, die europarechtlich erwünschte Beweislastumkehr und ein Verbandsklagerecht keinesfalls ohne weiteres als Mindeststandards des Diskriminierungsschutzes von den nationalen Regierungen anerkannt werden.

Auch in Österreich wird derzeit in einer Arbeitsgruppe der Bundesregierung, der auch ich angehöre, an einer solchen Antidiskriminierungsgesetzgebung für Menschen mit Behinderungen gearbeitet; und wir müssen uns jeden einzelnen dieser Eckpunkte in langwierigen und zähen Verhandlungen erkämpfen, ohne zu wissen, ob uns am Ende nicht dennoch ein derart ernüchterndes Ergebnis oktrouyiert wird, wie erst jüngst den Kolleginnen und Kollegen der Behindertenbewegung in der Schweiz.

Ich bin daher davon überzeugt, dass die Forderung des EPDP nach einer umfassenden Antidiskriminierungsdirektive der EU für Menschen mit Behinderungen, deren Umsetzung noch im Jahr 2004 beginnen und die eben diese obgenannten Eckpunkte einer effektiven Antidiskriminierung enthalten soll, von höchster Priorität ist und von allen aktiven Kräften der Behindertenbewegung mit Nachdruck einzufordern ist.

Nur mit einer solchen umfassenden Antidiskriminierungsdirektive der Europäischen Union kann gewährleistet werden, dass wir einen einheitlichen Mindeststandard des Diskriminierungsschutzes für Menschen mit Behinderungen auf hohem Niveau in allen Mitgliedstaaten der EU in den nächsten Jahren auch im nationalen Recht erreichen können.

Ich ersuche Sie daher, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrter Herr Präsident  und sehr geehrte Abgeordnete zum Europäischen Parlament, das Europäische Behindertenforum und das Europäische Parlament der Menschen mit Behinderungen in dieser Angelegenheit mit allen Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu unterstützen, und eine solche umfassende Antidiskriminierungsdirektive der EU für Menschen mit Behinderungen, wie sie etwa vom EDF im Entwurf ausgearbeitet wurde, auch tatsächlich zu erlassen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

